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Gemeinde Lütjenwestedt 
 

 31.07.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Lütjenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.08.2023, um 17:00 Uhr, 

im Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Björn Baasch 
Bürgermeister 
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AAGemeinde Meezen 
 

 

31.07.2023  

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Meezen ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.08.2023, um 17:00 Uhr, 

im Raum 1 (Ratssaal), Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Dietrich Ebeling 
Bürgermeister 
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Gemeinde Mörel 
 

 31.07.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Mörel ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.08.2023, um 17:15 Uhr, 

im Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Bernd Steinbach 
Bürgermeister 
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Gemeinde Nienborstel 
 

 

31.07.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Nienborstel ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.08.2023, um 17:15 Uhr, 

im Raum 1 (Ratssaal), Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Holger Kühl 
Bürgermeister 
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Gemeinde Padenstedt 
 

 

31.07.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Padenstedt der Gemeinde Padenstedt ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.08.2023, um 17:30 Uhr, 

im Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Carsten Bein 
Bürgermeister 
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Gemeinde Thaden 
 

 

Thaden, 01.08.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Thaden ist zu einer Sitzung am 

 
Montag, dem 14.08.2023, um 17:45 Uhr, 

in Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez.  
Dr. Dirk Sonnenschmidt 
Bürgermeister 
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Gemeinde Steenfeld 
 

 

Steenfeld, 01.08.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Steenfeld ist zu einer Sitzung am 

 
Montag, dem 14.08.2023, um 17:30 Uhr, 

in Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez.  
Ralf Eichert 
Bürgermeister 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



613 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Steenfeld 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. März 2023 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 170 ber. S. 249) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 

19.06.2023 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende 

Hauptsatzung für die Gemeinde Steenfeld erlassen: 

 

§ 1 

Wappen und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Steenfeld zeigt unter silbernem, durch einen blauen Balken abge-

teiltem Schildhaupt, darin drei grüne Feldsteine, von Silber und Grün zehnmal gestürzt – fächer-

förmig gespalten. 

(2) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Steenfeld, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(3) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 
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8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.000,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

12. Die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen bis zu einem Betrag von 500,00 €, 

13. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

14. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern, Personalangelegenheiten,  

  Prüfungswesen im Sinne des 1. Abschnitts des 6. Teils der GO 

 b)  Bau- und Wegeausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Instandsetzung und Erneuerung von Straßen und Wegen, Bauangelegenheiten 

 c)  Kulturausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Vorbereitung und Durchführung der gemeindlichen Veranstaltungen wie Seniorenfahrt, 

Kinderfeste und sonstige Kulturveranstaltungen 

In die Ausschüsse können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung 

angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter im 

Ausschuss nicht erreichen. 
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(2) Neben dem in Absatz 1 genannten ständigen Ausschuss der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 

(3)Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(4) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überpro-

portionalitätsmandate, beratendes Mandat) erhöhen. 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, 

können in die Ausschüsse auch zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerinnen und Bürger ent-

sandt werden.  

(5) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach § 

46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben.  

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindes-

tens der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  
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  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder stellvertre-

tenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder dem Bür-

germeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder -vertreter,  Mitglie-

der oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsver-

bindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden 

Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen einen Betrag von 1.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe 

unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe / Verhandlungsver-

gabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn der Auf-

tragswert den Betrag von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 

500,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 8 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 9 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Am Raiffei-

senturm 2 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 23.07.2018 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 19.07.2023 erteilt. 

 

 

Steenfeld, den 25.07.2023 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Ralf Eichert 

(Bürgermeister) 
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Gemeinde Aukrug 
 

 

01.08.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Aukrug ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.08.2023, um 17:30 Uhr, 

im Raum 1 (Ratssaal), Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden unter der Leitung des Bürgermeisters 
 

 

 

3 Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14. Mai 2023 
 

 

 

4 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Joachim Rehder 
Bürgermeister 
 
 
 

 

 


